
Antragnehmer:

Adresse:

Ich,

ANTRAG AUF FESTSETZUNG DES
GESAMTGEWICHTS

Auszug aus §28 Abs. 3 Z 4 KFG 1967:
Bei Anhängern der O1 und O2 und bei Sattelzugfahrzeugen kann für das höchste
zulässige Gesamtgewicht auch eine bestimmte Bandbreite angegeben werden.

Innerhalb dieser Bandbreite wird das jeweils aktuelle höchste zulässige Gesamtgewicht
von der Behörde oder der Zulassungsstelle auf Antrag festgesetzt und in den

Zulassungsschein bzw Zulassungsbescheinigung eingetragen.

Ort, Datum Unterschrift

kg

beantrage gemäß §28 Abs. 3 Z 4 KFG 1967 die Festsetzung des
höchsten zulässigen Gesamtgewichts innerhalb der Bandbreite auf

für die Zulassung mit dem Kennzeichen


